
 

 

12 | Wegekosten, Zeitzuschläge und Zuschlag bei Multi-Resistenten Erregern (MRE) 

 

In der Regelung der Wegekosten sind wir an gesetzliche Vorgaben gebunden. Über die 

Wegekosten hinaus fallen keine Anfahrtskosten an. Derzeit gilt: 

 

! Pro Hausbesuch stellen wir 5,48 € für eine Fachkraft und 4,42 € für eine ergänzende 

Hilfe in Rechnung. 

! Wenn Sie sowohl Leistungen der Pflegeversicherung (SGB XI) als auch Leistungen der 

Krankenversicherung (SGX V) während des gleichen Hausbesuchs (Kombileistung) 

erhalten, beträgt die Wegepauschale für diesen Hausbesuch 2,74 EUR. 

 

Zeitzuschläge 

 

Wir berechnen: 

! bei Nacht-Einsätzen in der Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr  

pro Hausbesuch einen Zuschlag von 2,64 EUR. 

Bei den Leistungspaketen 11, 15, 16, 21 und 22 (Preise mit Zeitbezug) beträgt der 

Zuschlag je angefangener Viertelstunde 1,32 EUR. 

 

! bei Einsätzen an Sonn- und Feiertagen (gilt auch für Heiligabend und Silvester) 

pro Hausbesuch einen Zuschlag von 2,63 EUR. 

Bei den Leistungspaketen 11, 15, 16, 21, 22 (Preise mit Zeitbezug) beträgt der Zuschlag 

je angefangener Viertelstunde 0,87 EUR. 

 

! bei Einsätzen samstags zwischen 13 Uhr und 20 Uhr 

pro Hausbesuch 1,79 EUR. 

Ab 20 Uhr wird pro Hausbesuch statt des Zuschlags für Einsätze an Samstagen der 

Zuschlag für Einsätze in der Nacht berechnet.  

Bei den Leistungspaketen 11, 15, 16, 21, 22 (Preise mit Zeitbezug) beträgt der Zuschlag 

je angefangener Viertelstunde 0,90 EUR.   
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! bei Einsätzen bei MRE-Infektion 

pro Hausbesuch 6,41 EUR 

Kombinationsbesuch (SBG V und SGB XI) 4,00 EUR 

 

! Einsatz von Pflegefachkräften im Bereich der Hauswirtschaftlichen Versorgung 

       

Soweit Pflegefachkräfte bei den Leistungspaketen 12, 14 und 18 eingesetzt werden, 

kann die der Qualifikation entsprechende Vergütung "Pflegefachkraft" abgerechnet 

werden.  
   

! für Nachteinsätze (Notfälle) eine Einsatzpauschale (inklusive Fahrtkosten) 58,00 EUR      

 

 

Die hier aufgeführten Wegekosten und Zuschläge, die im Zuge der 

Leistungserbringung anfallen, können, wie die erbrachten Pflegesachleistungen, 

direkt mit Ihrer Pflegekasse abgerechnet werden.   
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